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Sachliche und zeitliche Gliederung 

 

Anlage zum Berufsausbildungs- oder Umschulungsvertrag 
 
 
Ausbildungsberuf:  Automobilkaufmann/-frau 
 
 
 
Ausbildungsbetrieb: ______________________________________________ 
 
 
 
Auszubildende/r:  ______________________________________________ 
 
 
In dieser sachlichen und zeitlichen Gliederung sind die zu vermittelnden Fertigkeiten, 
Fähigkeiten und Kenntnisse aus dem Ausbildungsrahmenplan der Ausbildungsverordnung 
über die Berufsausbildung zum/r Automobilkaufmann/-frau vom 28. Februar 2017 abgeleitet. 
 
Der zeitliche Anteil des gesetzlichen bzw. tariflichen Urlaubsanspruches, des 
Berufsschulunterrichtes und der Abschlussprüfungen Teil 1 und 2 des/der Auszubildenden 
ist im angegebenen Ausbildungszeitraum enthalten. Änderungen des Zeitumfangs und des 
Zeitablaufs aus betrieblich oder schulisch bedingten Gründen oder aus Gründen in der 
Person des Auszubildenden bleiben vorbehalten.  
 
Diese sachliche und zeitliche Gliederung ist Bestandteil des Berufsausbildungs-, bzw. 
Umschulungsvertrages. Auszubildende/r und Ausbilder/in sollen sie gemeinsam besprechen. 
Die vermittelten Ausbildungsinhalte sind regelmäßig durch Ankreuzen zu vermerken.  
 
Der Ausbildende hat spätestens zu Beginn der Ausbildung auf der Grundlage des 
Ausbildungsrahmenplans einen betrieblichen Ausbildungsplan zu erstellen. 
 
 
Aushändigung der sachlichen und zeitlichen Gliederung an den/die Auszubildende/n: 
 
Mit dieser Unterschrift wird bestätigt, dass der/dem Auszubildenden ein vollständiges 
Exemplar der sachlichen und zeitlichen Gliederung ausgehändigt wurde. Für die 
Eintragung des Berufsausbildungsverhältnisses ist den einzureichenden Unterlagen 
lediglich dieses Deckblatt in Kopie beizufügen.  

 
 
 
 
 
___________________   ______________________________ 
Datum                 Firmenstempel/Unterschrift  
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Abschnitt A: Berufliche Grundbildung 

 

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte 
in Wochen 

im  

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

1.-36. 
Monat  

1 2 3 4 

Berufsbildung sowie Arbeits- 
und Tarifrecht (§ 4 Absatz 3 
Nummer 1) 

a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages erklären, 
insbesondere Abschluss, Dauer und Beendi-
gung 

w
ä
h
re

n
d
 d

e
r 

g
e
s
a

m
te

n
 

A
u
s
b
ild

u
n
g
s
z
e

it
 

 

 b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem 
Ausbildungsvertrag nennen  

 c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbildung nen-
nen  

 d) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages nennen  

 e) wesentliche Bestimmungen der für den Ausbil-
dungsbetrieb geltenden Tarifverträge nennen  

Aufbau und Organisation des 
Ausbildungsbetriebes (§ 4 
Absatz 3 Nummer 2) 

a) den organisatorischen Aufbau des 
Ausbildungsbetriebes mit seinen Aufgaben und 
Zuständigkeiten sowie deren Zusammenwirken 
entlang der Wertschöpfungskette erläutern 

w
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h
re

n
d
 d

e
r 

g
e
s
a

m
te

n
 

A
u
s
b
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u
n
g
s
z
e
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 b) Beziehungen des Ausbildungsbetriebes und 
seiner Belegschaft zu Wirtschaftsorganisatio-
nen, zu Berufsvertretungen und zu Gewerk-
schaften nennen 

 

 c) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise der 
betriebsverfassungsrechtlichen Organe des 
Ausbildungsbetriebes beschreiben 

 

Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei der Arbeit (§ 4 Ab-
satz 3 Nummer 3) 

a) Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz feststellen und Maßnahmen zur 
Vermeidung der Gefährdung ergreifen 

w
ä
h
re

n
d
 d
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 b) berufsbezogene Arbeitsschutz- und Unfallver-
hütungsvorschriften anwenden  

 c) Verhaltensweisen bei Unfällen beschreiben 
sowie erste Maßnahmen einleiten  

 d) Vorschriften des vorbeugenden Brandschutzes 
anwenden sowie Verhaltensweisen bei Brän-
den beschreiben und Maßnahmen zur Brand-
bekämpfung ergreifen 
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Teil des 
Ausbildungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte 
in Wochen 

im  

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

1.-36. 
Monat  

1 2 3 4 

Umweltschutz (§ 4 Absatz 3 
Nummer 4) 

Zur Vermeidung betriebsbedingter Umweltbelas-
tungen im beruflichen Einwirkungsbereich beitra-
gen, insbesondere 

w
ä
h
re

n
d
 d

e
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g
e
s
a
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n
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s
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g
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 a) mögliche Umweltbelastungen durch den 
Ausbildungsbetrieb und seinen Beitrag zum 
Umweltschutz an Beispielen erklären 

 

 b) für den Ausbildungsbetrieb geltende Regelun-
gen des Umweltschutzes anwenden  

 c) Möglichkeiten der wirtschaftlichen und umwelt-
schonenden Energie- und Materialverwendung 
nutzen 

 

 d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe und Materialien 
einer umweltschonenden Entsorgung zuführen  
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Abschnitt B: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

 

Teil des 
Ausbildungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte 
in Wochen 

im  

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

1.-15. 
Monat  

1 2 3 4 

Teile und Zubehör organisie-
ren und verkaufen (§ 4 Absatz 
2 Nummer 1) 

a) rechtliche und technische Vorgaben, betriebli-
che Regelungen, Datenverarbeitungspro-
gramme und fremdsprachige Fachbegriffe an-
wenden 

2
0
 W

o
c
h
e

n
 

 

 b) bin Abstimmung mit anderen Geschäftsfeldern 
den Einkauf planen und Bestellungen durchfüh-
ren 

 

 c) Verkaufspreise mit vorgegebenen Zuschlagsät-
zen kalkulieren  

 d) Warenlieferungen annehmen, Waren nach Art 
und Menge sowie auf offene Mängel prüfen und 
bei Beanstandungen betriebsübliche Maßnah-
men einleiten 

 

 e) Wareneingänge dokumentieren und Waren 
insbesondere unter Einhaltung der Regeln des 
Umweltschutzes einlagern 

 

 f) Eingangsrechnungen auf Richtigkeit prüfen und 
Unstimmigkeiten klären  

 g) Teile und Zubehörlager unter Berücksichtigung 
der Sortimentspolitik und der Lagerkennzahlen 
organisieren 

 

 h) Liefertermine überwachen und kommunizieren 
und Maßnahmen bei Lieferungsverzug einleiten  

 i) Material einem Auftrag zuordnen und ausgeben 
 

 j) Kundenwünsche ermitteln, Kunden und Kundin-
nen unter Nutzung von Produktinformationen 
beraten, Teile und Zubehör verkaufen und 
Rechnungen erstellen 

 

 k) Präsentation von Zubehör planen und umset-
zen 

 

 l) die eigene Vorgehensweise reflektieren und 
bewerten und Maßnahmen zur Optimierung 
ableiten 
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Teil des 
Ausbildungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte 
in Wochen 

im  

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

1.-15. 
Monat  

1 2 3 4 

An Werkstattprozessen mitwir-
ken und als Schnittstelle zwi-
schen Handel und Werkstatt 
agieren (§ 4 Absatz 2 Nummer 
2) 

a) Werkstattmitarbeiter und 
Werkstattmitarbeiterinnen unterstützen und 
dabei sowohl Arbeitsprozesse und Fahrzeug-
technologien berücksichtigen als auch techni-
sche Standards und gesetzliche Bestimmun-
gen einhalten 

8
 W

o
c
h
e
n

 

 

 b) Sichtprüfungen zur Verkehrs- und Betriebssi-
cherheit von Fahrzeugen durchführen  

 c) mechanische, hydraulische, pneumatische 
sowie elektrische und elektronische Systeme in 
Fahrzeugen unterscheiden und ihre Funktion 
erläutern 

 

 d) an Diagnose-, Wartungs-, Service- und 
Reparaturarbeiten mitwirken  

 e) bei der Beanstandungs- und Schadensauf-
nahme als Grundlage für die Erstellung von 
Kostenvoranschlägen mitwirken 

 

 f) die umweltgerechte Entsorgung und das 
Recycling von Fahrzeugen, von deren Kompo-
nenten und von deren Betriebsstoffen organi-
sieren und dabei Hersteller- und Lieferanten-
vorgaben einhalten 

 

 g) durchgeführte Reparatur- und Servicearbeiten 
erläutern  

 h) Werkstattprozesse reflektieren und 
Schlussfolgerungen für die kaufmännischen 
Arbeitsprozesse ableiten 
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Teil des 
Ausbildungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte 
in Wochen 

im  

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

1.-15. 
Monat  

1 2 3 4 

Kundendienst organisieren 
und Servicebereich unterstüt-
zen (§ 4 Absatz 2 Nummer 3) 

a) Qualitätsvorgaben im Kundenservice anwen-
den 

2
4
 W

o
c
h
e

n
 

 

 b) Informationssysteme unter Einhaltung des 
Datenschutzes nutzen  

 c) Kundenwünsche, auch in einer Fremdsprache, 
ermitteln und die weitere Bearbeitung koordi-
nieren 

 

 d) Werkstatt- und Serviceleistungen sowie zeit-
wertgerechte Reparaturleistungen anbieten  

 e) bei der Erstellung von Kostenvoranschlägen 
mitwirken  

 f) Kunden- und Fahrzeugdaten erfassen und 
pflegen  

 g) Werkstattaufträge unter Berücksichtigung von 
Daten aus technischen Unterlagen und Fahr-
zeugpapieren erstellen 

 

 h) Termine planen und mit den zuständigen 
Bereichen koordinieren  

 i) anforderungsbezogene Fremdleistungen 
organisieren  

 j) die Prüfung der Teileverfügbarkeit bereits bei 
der Terminvergabe veranlassen  

 k) die Kundenmobilität sicherstellen  

 l) Rechnungen erstellen und erläutern und 
Zahlungen entgegennehmen  
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Teil des 
Ausbildungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte 
in Wochen 

im  

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

1.-15. 
Monat  

1 2 3 4 

Betriebliche Marketingaktivi-
täten planen und durchführen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 4) 

a) datenschutzrechtliche Vorschriften im Umgang 
mit Kundendaten einhalten 

8
 W

o
c
h
e
n

 

 

 b) Kundenzufriedenheit ermitteln und auswerten 
sowie regionale Wettbewerber beobachten  

 c) Kontaktdaten für die Kundenakquise beschaf-
fen  

 d) Kundendaten zielgerecht aufbereiten und mit-
hilfe entsprechender Programme verarbeiten 
und pflegen 

 

 e) Maßnahmen zur Verkaufsförderung unter Ein-
satz geeigneter Werbemittel und -träger 
durchführen sowie bei der Erfolgskontrolle mit-
wirken 

 

 
 
 
 
 

Abschlussprüfung Teil 1 
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Teil des 
Ausbildungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte 
in Wochen 

im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

16.-36. 
Monat 

1 2 3 4 

Kundendienst organisieren 
und Servicebereich unterstüt-
zen (§ 4 Absatz 2 Nummer 3) 

m) Zahlungen verbuchen und den Kassenab-
schluss durchführen 

1
2
 W

o
c
h
e

n
 

 

 n) Reklamationsgespräche situationsgerecht füh-
ren und die weitere Bearbeitung koordinieren  

 o) Gewährleistungs- und Kulanzanträge bearbei-
ten  

 p) betriebliche Abläufe unter Berücksichtigung 
von Informationsflüssen, Entscheidungswegen 
und Schnittstellen einordnen und mitgestalten 

 

 q) eigenes Verhalten als Beitrag zur 
Kundenzufriedenheit und zur Kundenbindung 
reflektieren und Schlussfolgerungen ziehen 

 

Betriebliche Marketingaktivi-
täten planen und durchführen 
(§ 4 Absatz 2 Nummer 4) 

f) Entwicklung von Marketingkonzepten unterstüt-
zen und dabei die Wettbewerbssituation des 
Betriebes einbeziehen und wettbewerbsrechtli-
che Vorschriften einhalten 

4
 W

o
c
h
e
n

 

 

 g) Sonderaktionen und Veranstaltungen planen, 
innerbetrieblich abstimmen, organisieren und 
durchführen 

 

 h) Spenden- sowie Sponsoringanfragen bearbei-
ten und Sponsoring- und Kooperationsverträge 
vorbereiten und überwachen  

 i) digitale Medien für Marketingmaßnahmen nut-
zen 

 

 j) den Informationsaustausch zwischen den be-
trieblichen Geschäftsfeldern als Voraussetzung 
für ein erfolgreiches Marketing fördern und nut-
zen 

 

 k) Marketingmaßnahmen hinsichtlich ihrer Zielset-
zung reflektieren und Verbesserungsmaßnah-
men ableiten 
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Teil des 
Ausbildungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte 
in Wochen 

im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

16.-36. 
Monat 

1 2 3 4 

Fahrzeughandel und –vertrieb 
unterstützen (§ 4 Absatz 2 
Nummer 5) 

a) bei der Unterstützung des Fahrzeughandels 
und –vertriebs rechtliche Vorgaben, betriebli-
che Regelungen und technische Normen ein-
halten 

2
8
 W

o
c
h
e

n
 

 

 b) Fahrzeuge unter Berücksichtigung verschiede-
ner Fahrzeugtypen einkaufen und dabei Kauf- 
und Werkvertragsrecht einhalten sowie Finan-
zierungsspielräume berücksichtigen 

 

 c) Liefertermine überwachen  

 d) Einkaufs- und Verkaufskonditionen unter Ein-
haltung bestehender Vertriebsverträge aus-
schöpfen und deren Erfüllung überwachen 

 

 e) Fahrzeugeinkauf, -ankauf und -inzahlung-
nahme erfassen  

 f) den verkaufsfertigen Zustand von Fahrzeugen 
veranlassen und überprüfen  

 g) Vertriebssysteme für den Fahrzeughandel 
unterscheiden und Vertriebswege, insbeson-
dere Onlinehandel, nutzen 

 

 h) Probefahrten organisieren  

 i) Kundenbestellungen dokumentieren  

 j) Fahrzeugzulassungen und -abmeldungen 
vorbereiten und durchführen  

 k) Fahrzeugübergaben vorbereiten  

 l) Informationen zur Kundenzufriedenheit nach 
Fahrzeugauslieferung erfragen und dokumen-
tieren 

 

 m) die eigene Vorgehensweise, insbesondere 
hinsichtlich der Einhaltung betrieblicher Quali-
tätsvorgaben, reflektieren und bewerten und 
Maßnahmen zur Optimierung ableiten 
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Teil des 
Ausbildungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte 
in Wochen 

im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

16.-36. 
Monat 

1 2 3 4 

Finanzdienstleistungsprodukte 
im Fahrzeughandel vorberei-
ten (§ 4 Absatz 2 Nummer 6) 

a) bei der Vorbereitung von 
Finanzdienstleistungsprodukten die Finanz-
markt- und Wettbewerbssituation berücksichti-
gen sowie die Rechtsgrundlagen zum Ver-
tragswesen anwenden 

1
2
 W

o
c
h
e

n
 

 

 b) Finanzierungsmodelle vergleichen und 
Finanzierungsangebote bedarfsgerecht erstel-
len und den Kunden und Kundinnen unterbrei-
ten 

 

 c) Leasingmodelle vergleichen und Leasingange-
bote bedarfsgerecht erstellen und den Kunden 
und Kundinnen unterbreiten 

 

 d) Versicherungsprodukte vergleichen und Versi-
cherungsangebote bedarfsgerecht erstellen 
und den Kunden und Kundinnen unterbreiten  

 e) zusätzlich erwerbbare Garantieleistungen be-
darfsgerecht anbieten  

 f) Verträge unterschriftsreif vorbereiten und doku-
mentieren  

 g) Laufzeiten der Verträge kontrollieren und An-
schlussmaßnahmen einleiten  

 h) die eigene Vorgehensweise, insbesondere 
hinsichtlich der Einhaltung betrieblicher Quali-
tätsvorgaben, reflektieren und bewerten und 
Maßnahmen zur Optimierung ableiten 
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Teil des 
Ausbildungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte 
in Wochen 

im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

16.-36. 
Monat 

1 2 3 4 

Personalbezogene Aufgaben 
bearbeiten (§ 4 Absatz 2 
Nummer 7) 

a) die Regelungen zum Datenschutz und zur 
Datensicherheit bei der Bearbeitung von perso-
nenbezogenen Daten einhalten 

8
 W

o
c
h
e
n

 

 

 b) arbeits-, sozial-, mitbestimmungs- und 
tarifrechtliche Vorschriften bei der Bearbeitung 
von personalbezogenen Aufgaben einhalten 

 

 c) Personalbedarfsermittlung unter Berücksichti-
gung von Anforderungsprofilen unterstützen  

 d) im Personalbeschaffungsprozess mitwirken, 
insbesondere bei Stellenausschreibungen, 
Auswahlverfahren und Entscheidungsfindun-
gen 

 

 e) bei Einstellungen und personellen Veränderun-
gen erforderliche Meldungen veranlassen, 
Verträge vorbereiten und Schriftstücke erstel-
len 

 

 f) bereichsbezogene Personalstatistiken führen 
und auswerten  

 g) nach betrieblichen Vorgaben den Personalein-
satz planen und dabei Arbeitszeitregelungen 
einhalten 

 

 h) Reisekostenabrechnungen bearbeiten  

 i) Prämien und Provisionen nach vorgegebenen 
Schemata ermitteln und Entgeltabrechnungen 
vorbereiten 

 

 j) notwendige Unterlagen zum Monats- und Jah-
resabschluss unter Einhaltung der Fristen auf-
bereiten 

 

 k) Arbeitsabläufe im Hinblick auf Personalplanung 
und –einsatz bewerten und reflektieren und 
Maßnahmen zur Optimierung vorschlagen 
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Teil des 
Ausbildungsberufsbildes 

Zu vermittelnde 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

Zeitliche 
Richtwerte 
in Wochen 

im 

P
o
s
it
io

n
 

v
e
rm

it
te

lt
 

16.-36. 
Monat 

1 2 3 4 

Kaufmännische Steuerung und 
Kontrolle unterstützen (§ 4 
Absatz 2 Nummer 8) 

a) kaufmännische Steuerung und Kontrolle unter 
Einhaltung der rechtlichen und betrieblichen 
Vorgaben unterstützen 

2
0
 W

o
c
h
e

n
 

 

 b) Einflussgrößen auf die Wirtschaftlichkeit der 
betrieblichen Leistungserstellung berücksichti-
gen 

 

 c) Buchungsvorgänge bearbeiten  

 d) Kassenbücher führen  

 e) Bestands- und Erfolgskonten führen  

 f) Zahlungsein- und -ausgänge kontrollieren, 
Offene-Posten-Listen führen und Maßnahmen 
bei Zahlungsverzug einleiten 

 

 g) Inventuren terminieren und durchführen und 
die Ergebnisse für die Vorbereitung des Jah-
resabschlusses nutzen 

 

 h) am buchhalterischen Jahresabschluss mitwir-
ken 

 

 i) auftragsbezogene Kosten überwachen und 
kontrollieren  

 j) Verkaufspreise kalkulieren  

 k) betriebliche Kennzahlen unter Anwendung der 
Voll- und Teilkostenrechnung ermitteln, beur-
teilen und für unternehmerische Entscheidun-
gen aufbereiten 

 

 l) Daten zur Kalkulation für unternehmerische 
Entscheidungen aufbereiten  

 m) die eigene Vorgehensweise hinsichtlich 
Genauigkeit und Korrektheit bewerten und 
Verbesserungsmaßnahmen ableiten 

 

 
 
 

Abschlussprüfung Teil 2 
 


